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Texte du Praesidium Amendement proposé

(1) Durch Europäische Rah-
mengesetze können Mindestvorschriften
zur Festlegung von Straftaten und
Strafen im Bereich besonders schwerer
Kriminalitätsformen mit grenzüber-
schreitender Dimension festgelegt wer-
den, die aus der Art oder den Auswir-
kungen dieser Straftaten oder aus ei-
nem besonderen Bedürfnis, sie von ge-
meinsamen Grundlagen ausgehend zu
bekämpfen, resultiert.
Derartige Kriminalitätsformen sind ins-
besondere Terrorismus, Menschenhan-
del und sexuelle Ausbeutung von Frau-
en und Kindern, illegaler Drogenhandel,
illegaler Waffenhandel, Geldwäsche,
Korruption, Fälschung von Zahlungs-
mitteln, Computerkriminalität und orga-
nisierte Kriminalität.

Je nach den Entwicklungen im Bereich
der Kriminalität kann der Rat einen Eu-
ropäischen Beschluss erlassen, in dem
andere die Kriterien dieses Absatzes
erfüllende Kriminalitätsformen bestimmt
werden. Er beschließt einstimmig nach
Zustimmung des Europäischen Parla-
ments.

(2) Erweist sich die Anglei-
chung strafrechtlicher Normen als un-
erlässlich für die wirksame Durchfüh-
rung der Politik der Union auf einem
Gebiet, auf dem Harmonisierungsmaß-
nahmen erfolgt sind, können durch ein
Europäisches Rahmengesetz Mindest-
vorschriften für die Festlegung von
Straftaten und Strafen auf dem betref-

(1) Durch Europäische Rah-
mengesetze können Mindestvorschriften
zur Festlegung von Straftaten und
Strafen im Bereich besonders schwerer
Kriminalitätsformen mit grenzüber-
schreitender Dimension festgelegt wer-
den, die aus der Art oder den Auswir-
kungen dieser Straftaten oder aus ei-
nem besonderen Bedürfnis, sie von ge-
meinsamen Grundlagen ausgehend zu
bekämpfen, resultiert.
Derartige Kriminalitätsformen sind
Terrorismus, Menschenhandel und
sexuelle Ausbeutung von Frauen und
Kindern, illegaler Drogenhandel,
illegaler Waffenhandel, Geldwäsche,
Korruption, Fälschung von Zahlungs-
mitteln, Computerkriminalität und orga-
nisierte Kriminalität.

Unbeschadet des Artikels [III-160] wird
ein solches Rahmengesetz nach dem
gleichen Verfahren wie die in Unterab-
satz 1 genannten Harmonisierungs-
maßnahmen erlassen.
(2) Der Rat beschließt einstimmig, so-
weit die Durchführung einer Maßnahme
in mindestens einem Mitgliedstaat eine
Änderung bestehender gesetzlicher
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fenden Gebiet festgelegt werden.

Unbeschadet des Artikels [III-160] wird
ein solches Rahmengesetz nach dem
gleichen Verfahren wie die in Unterab-
satz 1 genannten Harmonisierungs-
maßnahmen erlassen.

Grundsätze der Strafrechtsordnung er-
fordert.

_________________________________________________________________

Begründung:

Im Interesse einer klaren Abgrenzung der Zuständigkeiten muss die Liste der Kri-
minalitätsformen abschließend sein. Im traditionell national geprägten, sensiblen
Bereich des Strafrechts ist nach derzeitigem Integrationsstand eine Kompetenz-
erweiterungsklausel im Sinne von Absatz 1 Satz 3 abzulehnen. Aus demselben
Grund ist auch eine Annexkompetenz, wie sie Absatz 2 vorsieht, nicht zu befür-
worten.


